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Meinungen
Donnerstag, 3. Dezember 2020

Claudia Blumer

Bisher wollte das Parlament
nichts wissen von einem Ohr-
feigenverbot. Nur SP und
Grüne stimmten jeweils zu.
Wenn der Nationalrat nächste
Woche über den Vorstoss der
Freiburger CVP-Nationalrätin
Christine Bulliard-Marbach
abstimmt, könnte es aber
klappen. Ziel ihres Postulats ist
es, ein Züchtigungsverbot im
Zivilgesetzbuch zu verankern,
wo die Erziehung geregelt ist.
Heute sind Ohrfeigen erlaubt,
seit 1978 zwar nicht mehr
ausdrücklich, aber nach ge-
richtlicher Auslegung dennoch:
Soweit die Strafaktionen ein
«von der Gesellschaft tolerier-
tes Mass» nicht überschreiten.

Ohrfeigen sind nicht das gröss-
te Problem der heutigen Ju-
gend. Spricht man mit Lehr-
kräften, Psychologen und
Sozialarbeitern, zeigt sich
ein anderes Bild: Kinder und
Jugendliche sind überfordert
und reizüberflutet. Sie haben
zu viele Möglichkeiten, zu viel
Leistungsdruck, zu wenig
Ruhe. Sie sind ab Primarschul-
alter permanent erreichbar und
mit ihrem Freundeskreis ver-

netzt. Die Folgen sind Ängste,
Kopfschmerzen und Suizid-
gedanken. Darauf sollte die
Politik ebenfalls achtgeben, von
diesem Problem sind noch viel
mehr Kinder betroffen.

Dennoch bleibt Gewalt ein
Thema: Bei einer «stabilen
Subgruppe von Eltern» gehör-
ten Körperstrafen zur Erzie-
hung dazu, analysierte die
Universität Freiburg vor weni-
genWochen. Im Schnitt werde
heute noch ein Kind pro Schul-

klasse regelmässig körperlich
bestraft.

Viele fragen sich, welche Folgen
ein Gewaltverbot hätte für
Eltern, die ihrem Kind im
Affekt hin und wieder eine
Ohrfeige verpassen. Und wie so
ein Verbot durchgesetzt werden
könnte, da man ja nicht in die
Familien hineinsieht. Manche
sind deshalb skeptisch gegen-
über einem Gewaltverbot, sie
halten es für realitätsfern.

Die Erklärung ist einfach: Was
verboten ist, wird nicht mit
derselben Selbstverständlich-
keit gemacht.Wer sich über ein
Verbot hinwegsetzt, weiss, dass
er potenziell dafür zur Rechen-
schaft gezogen wird. Natürlich
nicht immer: Nicht auf jede
Geschwindigkeitsübertretung
flattert eine Busse ins Haus.
Und nicht bei jeder Ohrfeige
müsste die Mutter oder der
Vater künftig vor den Richter.
Zahlreiche Gesetzesverstösse
bleiben im Alltag unbemerkt
und ungesühnt. Doch es könnte
passieren, dass jemand er-
wischt wird. Mit diesem Risiko
leben Menschen, wenn sie
gesetzliche Schranken miss-
achten. Mit diesem Risiko

würden künftig Eltern leben,
denen «die Hand ausrutscht».

Ein Gewaltverbot hätte – wie
jedes Verbot – eine grosse
Signalwirkung. Es gäbe weni-
ger Gewalt in Familien, und das
allein wäre schon sehr wertvoll.
Darüber hinaus muss es in
unserer Gesellschaft heute
einfach klar sein, dass man
nicht schlagen darf. Auch nicht
die eigenen Kinder – vor allem
die nicht, die Schwächsten und
Wehrlosesten. Ausgerechnet bei
ihnen ist es erlaubt.

Es ist eben nicht so, dass eine
Ohrfeige zum richtigen Zeit-
punkt unschädlich oder sogar
nützlich wäre. Auch würden die
wenigsten eine Ohrfeige wie
die Komikerin Hazel Brugger
als «wahre Liebe» schildern
(sie meint das natürlich iro-
nisch). Vielmehr verletzt jeder
körperliche Übergriff die In-
tegrität eines Menschen und
behindert ihn in seiner emotio-
nalen und geistigen Entwick-
lung.Wenn der Übergriff von
einem Erziehungsberechtigten
kommt, der das Kind beschüt-
zen und fördern müsste, und
der Staat diesen Übergriff noch
billigt, ist das zum Schämen.

Ohrfeigen gehören verboten
Den Nachbarn darf ich nicht schlagen. Das eigene Kind aber schon. Nächste Woche
könnte der Nationalrat diesen Missstand endlich beheben.

Ein Gewaltverbot
hätte –wie jedes
Verbot – eine grosse
Signalwirkung.

DieWelt ächzt unter der Coro-
na-Pandemie, so viel ist klar.
Das ist aber auch fast das
Einzige. Sonst bleibt sehr vieles
unklar, es gibt beim Thema
Corona kaum einen Aspekt,
der nicht umstritten wäre. Dies
betrifft insbesondere die Mas-
ke, über die seit Beginn der
Pandemie besonders emotional
diskutiert wird.Während die
einen sie als heiligen Gral in
der Pandemiebekämpfung
sehen, ist sie für andere ein
sichtbarer Eingriff in ihre
Bürgerrechte. Dritte wiederum
können oder wollen sie aus
gesundheitlichen Gründen
nicht tragen. Und dann gibt es
noch die sogenannten Masken-
verweigerer.

Nun hat der Nationalrat am
Dienstag entschieden, wie mit
Letzteren umgegangen werden
soll. Künftig soll die Polizei
Ordnungsbussen bis zu
100 Franken ausstellen können,
wenn sich jemand nicht an die
Regeln hält. Dagegen ist grund-
sätzlich nichts einzuwenden,
zumal gerade der Streit um die
Maske nicht nur die individuel-
le Freiheit und damit die Frage
betrifft, ob man sich selber
schützen möchte oder nicht. Da
jeder Angesteckte zur Verbrei-
tung des Virus beiträgt, ganz
egal, wie schlimm oder leicht er
erkrankt, geht das Thema eben
nicht nur den Einzelnen an.
Jeder und jede trägt seine
Maske zumWohle aller.

Wenn sich künftig jemand
standhaft weigert, im öffent-
lichen Verkehr, am Bahnhof
oder an der Bushaltestelle eine

Maske aufzusetzen, kann er
also gebüsst werden. Allerdings
bleibt zu hoffen, dass die
Polizei auch weiterhin Augen-
mass beweist. Schliesslich gibt
es tausend Gründe, warum
auch mal Maskenbefürworter
ohne Maske dastehen. Man hat

sie zum Beispiel zu Hause
vergessen oder unterwegs
verloren – und merkt es erst,
wenn der Bus schon abgefah-
ren ist. Man hat die Maske
heruntergezogen, um sich per
Face-ID auf dem Handy einzu-
loggen, einen Biss vom Sand-

wich oder einen Zug der Ziga-
rette zu nehmen – und danach
schlicht vergessen, sie wieder
korrekt über Mund und Nase
zu ziehen.

Leider ist Augenmass ein
schwammiger Begriff. Regeln

sind für viele Polizisten einfach
Regeln, die durchzusetzen
sind. Entsprechend hat die
Polizei in jüngster Zeit ver-
schiedentlich bewiesen, dass
sie sich auch von der besonde-
ren Corona-Situation nicht
beeindrucken lässt. So brumm-

te man in Luzern einer jungen
Frau einen Strafbefehl auf, weil
sie an einer Bushaltestelle eine
Zigarette rauchte. Und auch
in Zürich verzeigten Polizisten
jüngst einen Barbesitzer, weil
der mit seinen Angestellten
nach 23 Uhr im geschlossenen
Lokal noch eine Zigarette
rauchte. Über solche Fälle kann
man angesichts der ohnehin
angespannten Situation in der
Bevölkerung nur den Kopf
schütteln.

Schwammig sind teilweise aber
auch die Corona-Regeln. In
belebten Fussgängerzonen und
anderen dicht bevölkerten
Orten muss Maske getragen
werden – ab wann eine Fuss-
gängerzone als «belebt» und
ein Ort als «dicht bevölkert»
gilt, ist aber nirgends definiert.
Hier sollen deshalb auch wei-
terhin keine Ordnungsbussen,
sondern Vernunft und als
Ultima Ratio der Strafbefehl
zum Einsatz kommen.

Die Pandemie bedeutet für alle
eine grosse psychische und
wirtschaftliche Einschränkung
und Belastung, die mit jeder
Woche zunimmt. Es liegt nun an
den Polizeioberen, ihre Mann-
schaften für diese Situation zu
sensibilisieren und sie anzuwei-
sen, nicht unnötig streng Bus-
sen zu verhängen. Denn auch
das ist zumWohl aller.

Maskenverweigerer – oder reuige Sünderin? Bei der Beurteilung ist Fingerspitzengefühl gefragt. Foto: Sopa Images, LightRocket,Getty Images

Michèle Binswanger

Nun ist Augenmass gefragt
Maskensünder dürfen nunmit einer Ordnungsbusse bestraft werden. Die Polizei sollte aber öfters mal ein Auge zudrücken.

Leitartikel

Dominik Feusi

Das Parlament verzichtet dar-
auf, die Vermieter zu zwingen,
ihren Geschäftsmietern ent-
gegenzukommen. Nach dem
Nationalrat hat auch der Stän-
derat eine entsprechende Vorla-
ge abgelehnt. Sie hätte dazu
geführt, dass die Vermieter auf
60 Prozent der Miet- oder
Pachteinnahmenwährend des
ersten Corona-Shutdown hätten
verzichten müssen. Die Linke ist
empört und findet, die Bürgerli-
chen liessen Tausende von
kleinen und mittleren Betrieben
hängen. Die Bürgerlichen sind
zufrieden,weil damit ein rück-
wirkender Eingriff in die Miet-
verträge abgewehrt wurde.

Es ist das erste Mal in dieser
Pandemie, dass das Parlament
auf die Bremse tritt – und das ist
gut so.Wir bewältigen die Krise
seit bald neun Monaten mit
Milliarden Franken an Kurz-
arbeitsentschädigungen, Er-
werbsersatzzahlungen, Härte-
fallhilfen und Krediten. Das war
und ist immer noch richtig.

Aber eine einzelne, zugegebe-
nermassen nicht besonders
beliebte Branche – die Vermie-

ter von Geschäftsliegenschaften
– willkürlich herauszupicken,
war von Anfang an eine reich-
lich populistische Idee von SP
und Grünen. Die Vermieter
haben weder das Virus erfun-
den, noch haben sie die Schlies-
sung der Geschäfte verfügt.

Selbst auf der Linken war man
sich der Schwächen des Vor-
schlags bewusst. Es gibt nicht
nur grosse Immobiliengesell-
schaften, sondern auch kleine
Vermieter mit einer einzigen
Liegenschaft. Schon der erste
Vorstoss im Sommer sah einen
Fonds für Härtefälle bei den
Vermietern vor. Eine Idee,
bei der man von Anfang an
mit Härtefällen rechnet, ist
keine gute Idee.

Das ändert nichts daran, dass
die Vermieter bereits heute die
Pflicht haben, mit ihren Mietern
Lösungen zu suchen, wenn sich
die Umstände für den Mietver-
trag grundlegend geändert
haben. Das ist in der Pandemie
zweifellos der Fall. Und die
meisten haben das getan oder
werden es jetzt tun, wo klar ist,
dass sie nicht von der Politik zu
einem bestimmten Verzicht
gezwungen werden.

Das war keine gute Idee
Das Geschäftsmietengesetz scheitert
im Ständerat. Und das ist gut so.


